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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1990

Norm

ArbVG §115 Abs3

Rechtssatz

Wer wegen der behaupteten Verletzung des § 115 Abs 3 ArbVG Ansprüche erhebt, hat auch die Kausalität der aus

diesem Motiv erfolgenden Benachteiligung nachzuweisen.

Entscheidungstexte

9 ObA 266/90
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